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treten. Ende dieses Jahres findet ein Spezialkurs für Magazinfouriere statt, der
als WK bzw. EK angerechnet wird.

Die neue Magazinbuchhaltung wird auch für die Truppe grundlegende Aende-

rungen bringen. Wir werden an dieser Stelle zu gegebener Zeit die wichtigsten
Punkte veröffentlichen.

Hilfsmittel für Rechnungsführer
Ein aktiver Fourier hat eine einfache, praktische Bürokiste entwickelt, die

von seiner Arbeitgeberin, der Firma Stämpfli & Cie., Zäziwil, hergestellt wird.
Diese Kiste bietet genügend Platz für sämtliches Büromaterial und Akten sowie

Schreibmaschine, Kasse etc. und dürfte gute Dienste leisten.

Neuordnung im sanitätsdienstlichen Rapportwesen
/

Auf den 1. Januar 1953 ist da.s sanitätsdienstliche Rapportwesen neu geregelt
worden. Es würde zu weit führen, auf alle Einzelheiten des Nachtrags Nr, 7 zu
den Weisungen für den Sanitätsdienst einzutreten.

Die Rechnungsführer dürfte es speziell interessieren, dass der bisherige Kran-
kenpass vollständig umgearbeitet wurde in einen „Begleitschein für Kranke und
Verwundete" (Siehe Seite 100). In den Weisungen des Oberfeldarztes wird die Ver-
wendung dieses Begleitscheines wie folgt umschrieben:

D e r n e u e Begleitschein für Kranke und Verwundete (Form.
18.8) ersetzt den bisherigen Krankenpass und wird jedem evakuierten Wehrmann
mitgegeben. Er dient dem Kranken oder Verwundeten als Ausweis während der
Evakuation, nicht aber zum Bezug von Militärbilletten. Für die Heilanstalt stellt
er eine vorläufige Kostengutsprache dar.

Auf der Vorderseite sind vom zuständigen Militärarzt auszufüllen:

— Personalien gemäss Dienstbüchlein oder Identitätskarte;
— Datum der Erkrankung, des Unfalles oder der Verwundung;
— die Diagnose;
— die Blutgruppe;
— bei Verwundung ist auf dem internationalen Schema die entsprechende ßezeich-

nung anzugeben, z.B. für eine Verletzung mit blanker Waffe am Vorderarm:

1 | III

Diese Bezeichnung ist namentlich im Felddienst von grosser Bedeutung, weil
auf Grund der internationalen Bezeichnung es auch fremdsprachigen Sanitäts-
mannschaften möglich sein wird, die Verletzung sofort zu erkennen.
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Der Rechnungsführer bestätigt im Instruktionsdienst die Auszahlung
des Soldes, die Aushändigung des Transportgutscheines oder die Auszahlung von

Transportauslagen.
Der Truppenkom m a n dant bestätigt im Instruktionsdienst die Kenntnis-

nalrme der Evakuation und die Benachrichtigung der Angehörigen des Wehrmannes.

Im Feldsanitätsdienst ist dieser Begleitschein für alle Kranken und Verwtm-
deten auszustellen. Die bisherige Kranken- und Blessiertenmarke darf für diesen

Zweck nicht mehr verwendet werden.
Auf der Rückseite werden von den Militärärzten die Art der ersten

Idilfe und die weitern Hilfeleistungen jeder sanitätsdienstlichen Staffel eingetragen.
Auf der gleichen Seite wird auch der Ort, wohin die Evakuation erfolgt, eingetra-

gen (z. B. Inselspital Bern) und gleichzeitg die Dringlichkeit mit der entsprechen-
den Zahl sowie die Transportart (zu Fuss, sitzend, liegend) festgelegt. Der letzte
Abschnitt der Rückseite ist eine Orientierung zuhanden der Fleilanstalten betreffend
Kostengutsprache und Anmeldung bei der Abteilung für Militärversicherung (Siehe
nachstehendes Formular).
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